
Die Menschenrechtsbestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Einige Bemerkungen zur Entwicklung der letzten Jahre E G O N S C H W E L B * 

I. Der rechtsverbindliche Charakter 
der Menschenrechtsbestimmungen der Charta 

Am 10. Dezember 1973 waren fünfundzwanzig Jahre vergan­
gen, seit die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
während ihrer drit ten Sitzungsperiode in Paris (Palais de 
Chaillot) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver­
kündet hat. Das der Allgemeinen Erklärung, ihrer Rechtsge­
schichte, ihrem Inhalt und ihrer Wirkung auf innerstaatliches 
Recht und auf das Völkerrecht gewidmete Schrifttum ist so 
umfangreich, daß die bloße Aufzählung der einzelnen Bücher, 
Studien, Kolloquien und Artikel den Umfang eines Beitrages 
zu dieser Zeitschrift überschreiten würde1. Der Beitrag wird 
sich darum darauf beschränken, einige auf die Allgemeine 
Erklärung bezügliche Fragen zu behandeln und dabei insbe­
sondere die Ereignisse und die Entwicklung der letzten Jahre 
darzustellen. 
Eines der strittigen Probleme, die von verschiedenen Autoren, 
den Schreiber dieser Zeilen eingeschlossen, wiederholt erör­
tert worden sind, ist die Frage, ob die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, die ja kein Staatsvertrag ist, sondern in 
der Form einer Entschließung der Generalversammlung ange­
nommen und verkündet worden ist, die Staaten rechtlich 
bindet, oder ob ihr >nur< eine moralische und politische Be­
deutung zukommt. Als die Allgemeine Erklärung im Jahre 
1948 in der Generalversammlung und ihrem dritten Haupt­
ausschuß beraten wurde, erklärte die große Mehrzahl der 
Delegierten, daß die Erklärung keine rechtliche Verbindlich­
keit der Staaten begründe. Eine Minderheit von Delegierten 
(Belgien, Bolivien, Frankreich, Libanon und Uruguay) maß 
der Erklärung rechtliche Verbindlichkeit bei. Im Jahre 1948 
und in den folgenden Jahren wurde der Versuch gemacht, 
die rechtliche Verbindlichkeit der Erklärung darauf zu stüt­
zen, daß ihr Inhalt internationales Gewohnheitsrecht wieder­
gebe oder zu Gewohnheitsrecht geworden sei; daß ihre Be­
stimmungen »von den Kulturvölkern anerkannte allgemeine 
Rechtsgrundsätze«, die nach Artikel 38 (1) c) des Statuts des 
Internationalen Gerichtshofs eine Quelle des Völkerrechts 
sind, wiedergäben; und daß die Erklärung eine authentische, 
oder wenigstens eine autoritative Auslegung der einschlägi­
gen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen sei2. 
Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Argument kann 
nun auf eine Tatsache verwiesen werden, die jüngeren Da­
tums ist. Seil 1945 war es bestritten, ob die Bestimmungen 
der Charta, die die Frage der Menschenrechte behandeln, 
Rechtspflichten der Mitgliedstaaten begründet haben. Einige 
Rechtslehrer, unter ihnen Manley O. Hudson und Hans Kel­
sen, vertraten die Ansicht, daß die Menschenrechtsbestim­
mungen der Charta in keiner Weise den Staaten die recht­
liche Verpflichtung auferlegten, Menschenrechte und Grund­
freiheiten zu achten. Der Wortlaut der Charta rechtfertige 
eine Auslegung nicht, wonach den Mitgliedstaaten die Rechts­
verpflichtung obliegt, ihren Unter tanen die in der Charta er ­
wähnten Rechte und Freiheiten zu gewähren3. Die Mehrzahl 
der Völkerrechtler, darunter Lauterpacht, Guradze, Jessup, 
Quincy Wright, George Scelle, Sloan4, McDougal und Leigh-
ton5 sowie Anatoly P. Movchan' vertraten und vertreten j e ­
doch die entgegenstehende Ansicht. 
In dieser Kontroverse geht es hauptsächlich um die Ausle­
gung des Art. 56 der Charta, der lautet: »Alle Mitgliedstaaten 
verpflichten sich, gemeinsam und jeder für sich mit der Or­
ganisation zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 darge­

legten Ziele zu erreichen«. Eines der in Art. 55 genannten 
Ziele ist die Förderung der »allgemeinen Achtung und Ver­
wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 
der Religion«. Guradze hat über die Frage das Folgende aus ­
geführt: 
»In Art. 56 verpflichten sich (>pledge themselves<, >s'engagent<) die Mitglieder ausdrücklich zu Handlungen, um die in Art. 55 ge­setzten Ziele zu erreichen. Kelsen, der diese Vorschrift für eine der dunkelsten der Satzung hält, nimmt sie unter die Lupe und kommt bei seiner Kritik zu dem Ergebnis, daß Art. 56 eine bloße Tautologie, juristisch bedeutungslos und überflüssig sei. Hier­gegen ist mit Recht eingewandt worden, daß eine solche Ausle­gung gegen die Grundregeln aller Interpretation verstößt... In der Tat kann eine Auslegung, die zur Sinnlosigkeit der ausge­legten Norm führt, nicht befriedigen. Sie ist auch unrichtig. Art. 56 bedeutet, daß die Mitglieder verpflichtet sind, zur Erreichung der in Art. 55 gesetzten Zwecke tätig zu werden. Diese Zwecke sind Beachtung und Einhaltung der Menschenrechte. Die Verein­ten Nationen als Organisation können sie nur fördern; die Mit­glieder sollen sie erreichen (>for the achievement im englischen Text, >en vue d'atteindre< im französischen).«' 
Movchan, der einzige russische Autor unter den hier genann­
ten Autoren, sagt, daß die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
gemeinsam und jeder für sich zu handeln, die in Art. 56 
niedergelegt ist, mit der Aufgabe, allgemeine Achtung für 
Menschenrechte zu fördern, eng verbunden ist. Er stellt fest, 
daß »die rechtliche Verbindlichkeit dieser Obligationen für 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nicht in Zweifel 
gezogen werden kann. Sie folgt aus dem rechtlichen Charak­
ter der Charta der Vereinten Nationen als einer besonderen 
Art eines internationalen Vertrags.«8 
In der Praxis der Organe der Vereinten Nationen und der Re­
gierungen der Mitgliedstaaten erwiesen sich weder die zwei­
fellos sehr allgemein gehaltene Fassung der Menschenrechts­
bestimmungen der Charta, noch die Bestimmung des Art. 2 
Abs. 7 (»Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten 
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem We­
sen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, . . . 
nicht abgeleitet werden ...«) als Hindernisse der Erörterung 
und Untersuchung von konkreten Beschwerden über Men­
schenrechtsverletzungen, die ein Staat oder eine Gruppe von 
Staaten gegen einen anderen Staat vorbrachten, vorausge­
setzt, daß eine Mehrheit groß genug und entschlossen war, 
den Versuch zu machen, eine Veränderung in einer Situation 
(beispielsweise in der Frage der Rassendiskriminierung im 
Süden Afrikas oder in der Frage von Zwangsarbeitslagern) 
herbeizuführen8. 
Wenn auch der Wortlaut der Bestimmungen der Charta, die 
in Wissenschaft und Lehre überwiegende Meinung und die 
Praxis der Mitgliedstaaten und der Organe der Vereinten 
Nationen die Auslegung bestätigen, daß die Staaten ver­
pflichtet sind, die allgemeine Achtung und Verwirklichung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu erreichen, blieb 
bis in die jüngste Zeit dennoch ein Element der Ungewißheit 
bestehen, das gelegentlich gegen die Befassung der Verein­
ten Nationen mit konkreten Menschenrechtsverletzungen ins 
Treffen geführt werden konnte. Dieser letzter Zweifel ist nun 
durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes aus 
dem Jah re 1971 behoben worden. Die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen hat te in ihrer Entschließung 2145 
(XXI) vom 27. Oktober 1966, in der Überzeugung, daß Süd­
afrika das Mandatsgebiet von Südwestafrika, jetzt Namibia 
genannt, in einer dem Mandat, der Charta der Vereinten Na-
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tionen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
widersprechenden Weise verwaltet hat, Südafrikas Mandat 
für erloschen erklärt. Im Zuge weiterer Verhandlungen in der 
Generalversammlung und im Sicherheitsrat ha t der letztere 
den Internationalen Gerichtshof in seiner Resolution 284 (1970) 
um ein Rechtsgutachten über die folgende Frage ersucht: 
>Welche Rechtsfolgen ergeben sich für die Staaten aus der 
fortdauernden Präsenz von Südafrika in Namibia, ungeach­
tet der Resolution des Sicherheitsrates 276 (1970)?< Eine der 
Schlußfolgerungen, zu denen das Gutachten vom 21. Juni 19719 
gelangte, war die Feststellung, daß im Hinblick auf die Un­
gesetzlichkeit der fortdauernden Präsenz Südafrikas in Nami­
bia, Südafrika verpflichtet ist, seine Verwaltung unverzüg­
lich aus Namibia abzuziehen und hierdurch seine Besetzung 
des Gebietes zu beenden. In der Begründung finden wir den 
folgenden Absatz: 
»131. Nach der Charta der Vereinten Nationen hat sich die frü­here Mandatarmacht verpflichtet, in einem Territorium von inter­nationalem Status die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse zu respektieren. Die im Wider­spruch mit dieser Verpflichtung stehende Einführung und Durch­setzung von Unterscheidungen, Ausschließungen, Beschränkungen und Beeinträchtigungen, ausschließlich aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums, die eine Verweigerung fundamentaler Menschen­rechte darstellen, sind eine flagrante Verletzung der Ziele und Grundsätze der Charta.« 
Der Hinweis auf ein »Territorium von internationalem Sta­
tus« kann natürlich nicht dahin verstanden werden, daß nach 
Ansicht des Gerichts die Einführung der beschriebenen Un­
terscheidungen, Ausschließungen, Beschränkungen und Be­
einträchtigungen dann keine flagrante Verletzung der Ziele 
und Grundsätze der Charta darstellt, wenn sie auf einem 
nicht internationalen Gebiet begangen werden, da die von 
den Mitgliedstaaten durch die Art. 55 und 56 übernommene 
Verpflichtung, auf die sich das Gericht beruft, die Förderung 
der allgemeinen Achtung und Verwirklichung der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied ver ­
langt. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ist mit 
dreizehn Stimmen gegen zwei angenommen worden. Jedoch 
auch die beiden Richter, die eine im Resultat abweichende 
Ansicht über die Illegalität von Südafrikas Präsenz in Nami­
bia vertraten, haben dem oben (Absatz 131 des Gutachtens) 
wiedergegebenen Argument nicht widersprochen. Damit ist 
die Frage, ob die Menschenrechtsklauseln der Charta recht­
liche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten begründet haben, 
durch das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Natio­
nen (Art. 92) autoritativ klargestellt. Da die Menschenrechts­
bestimmungen der Charta die verfassungsrechtliche Grund­
lage für das gesamte Menschenrechtsprogramm der Organi­
sation bilden, bedeutet diese Klarstellung eine Verstärkung 
der Autorität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
II. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

als ein Teil der international Bill of Rights< 
Im Zuge der Beratungen der Konferenz von San Franzisko 
wurde der Vorschlag gemacht, die Charta solle eine >Bill of 
Rights<10 enthalten. Das zuständige Komitee entschied jedoch, 
daß die Konferenz »allein schon aus Zeitmangel« einen der­
artigen Entwurf nicht fertigstellen könne, und empfahl, daß 
die Generalversammlung, sobald sie konstituiert sei, den Vor­
schlag prüfen und durchführen solle11. In seiner Schlußan­
sprache an die Konferenz faßte Präsident Truman die gemein­
samen Erwartungen der Teilnehmer wie folgt zusammen: 
»Wir haben als Folge dieses Instruments (der Charta) allen 
Grund, eine allen Staaten akzeptable International Bill of 
Rights zu erwarten. Diese Bill of Rights wird in der gleichen 
Weise ein Teil der internationalen Beziehungen sein, wie 
unsere Bill of Rights ein Teil unserer Verfassung ist.«12 
Der Wirtschafts- und Sozialrat hat, als er im Februar 1946 
die Errichtung der im Art. 68 der Charta vorgesehenen Men-

Zum Tag der Menschenrechte 
Botschaft von Bundeskanzler Willy Brandt an den Präsi­
denten der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Am 10. Dezember gedenken die Bundesregierung und die 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland des Tages, an dem 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen vor 25 Jah­
ren die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verab­
schiedete. 
In dieser Erklärung wurden die Menschenrechte erstmals in 
der Geschichte der Menschheit weltweit niedergelegt. 
Am Beispiel des Grundrechtskatalogs des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland zeigt sich, wie nachhaltig 
sich diese Erklärung auf staatliche Verfassungen ausgewirkt 
hat. 
Die Vereinten Nationen haben es nicht bei der Proklamation 
von 1948 belassen. Die erklärten Menschenrechte mußten und 
müssen angewendet und gesichert werden. Darum bemühen 
sich viele Gremien der Vereinten Nationen in vielfältiger Welse. 
Bestimmte einzelne Menschenrechte — wie zum Beispiel die 
Rechte der Frau oder der Schutz vor Diskriminierung aus ras­
sischen Gründen — wurden in gesonderten Konventionen 
und damit in rechtlich verbindlichen Texten festgelegt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Übereinstimmung mit 
dieser Arbeit der Vereinten Nationen immer wieder zum Aus­
druck gebracht. Gerade in den vergangenen Wochen stimmten 
die Gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik den 
beiden internationalen Pakten über bürgerliche und politische 
Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte zu. 
Die Bundesrepublik wird auch In Zukunft die Bemühungen der 
der Vereinten Nationen unterstützen, Menschenrechte durch­
zusetzen und zu sichern. 

Erklärung von Generalsekretär der Vereinten Nationen 
Kurt Waldheim 

Heute vor 25 Jahren wurde in Paris die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte von der Generalversammlung der Ver­
einten Nationen angenommen. 
Die Menschenrechtserklärung war der bis dahin bedeutungs­
vollste Schritt in der Geschichte der Weltorganisation. Ent­
standen aus den traurigen Erfahrungen des Zweiten Weltkrie­
ges, war sie auf eine Zukunft gerichtet, in der die Unantast­
barkeit der Würde des Menschen und seiner Grundfreiheiten 
für immer gesichert sein sollte. Die Menschenrechtserklärung 
stellte einen neuen und allgemein anerkannten Maßstab dar, 
der zunehmend Gesetzgebung und Politik der Staaten beherr­
schen sollte. Tatsächlich hat sie die Verfassungen vieler jener 
Staaten nachhaltig beeinflußt, die nach 1948 die Unabhängig­
keit erlangt haben. 
Niemand hat damals erwartet, daß allein mit der Annahme der 
Menschenrechtserklärung die Ursachen von Menschenrechts­
verletzungen oder gar die Verletzungen selbst für immer aus 
der Welt geschafft werden könnten. Wenn wir uns nicht ständig 
um Förderung und Stärkung der Menschenrechte bemühen 
und Ihre Verletzungen zu bekämpfen trachten, so gefährden 
wir damit nicht nur Freiheit und Leben der unmittelbar Be­
troffenen, sondern auch unser aller Schicksal. Unter den welt­
weiten Problemen, mit denen wir uns gegenwärtig zu befassen 
haben, sollte das aufrichtige und unablässige Bemühen um die 
Wahrung der Menschen- und Freiheitsrechte höchsten Vorrang 
genießen. Versagen wir bei dieser grundlegenden Aufgabe, so 
werden auch Erfolge auf anderen Gebieten nicht bestehen 
können. 
Ich hoffe, daß dieser Jahrestag zur Stärkung und Belebung 
des Kampfes für die Menschenrechte beitragen wird. Damit 
verbinde ich die Hoffnung, daß möglichst viele weitere Staa­
ten den internationalen Menschenrechtsverträgen beitreten. 
Schließlich appelllere ich an alle Regierungen, sich vorbehalt­
los zu den in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte 
niedergelegten Prinzipien zu bekennen und sich voll und ganz 
für ihre Verwirklichung einzusetzen. 
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schenrechtskommission beschloß, den Empfehlungen der Vor­
bereitungskommission der Vereinten Nationen und der Gene­
ralversammlung folgend, die Vorbereitung einer i n t e r n a t i o n ­
al Bill of Rights < zum ersten Punkt des Aufgabenkreises der 
Kommission gemacht. Die Geschichte der Ausarbeitung der 
International Bill of Rights und die spätere auf sie bezügliche 
Entwicklung sind wiederholt in offiziellen Dokumenten und 
in der Literatur beschrieben worden13 und müssen darum 
hier nicht wiederholt werden. Die Entstehung der Allgemei­
nen Erklärung der Menschenrechte geht auf die in den J a h ­
ren 1947 und 1948 getroffene Entscheidung zurück, die u r ­
sprünglich geplante International Bill of Rights in mehrere 
Instrumente aufzuspalten, deren erstes die Allgemeine Er­
klärung der Menschenrechte ist, gefolgt von den erst im Jahre 
1966 fertiggestellten zwei Menschenrechtspakten, dem Inter­
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte mit 
einem Fakultativprotokoll über die Behandlung von Peti t io­
nen, zur Schonung der Empfindlichkeit der Staaten euphe­
mistisch >Behandlung von Kommunikationen von Indivi­
d u e n genannt, und dem Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte. Die beiden Pakte sind zur Zeit der 
Niederschrift dieses Aufsatzes (23. November 1973) noch nicht 
in Kraft, da die Ratifizierung durch 35 Staaten eine Bedin­
gung des Inkrafttretens ist, während bisher nur 24 Ratifi­
kationsurkunden hinterlegt worden sind. Der Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland erklärte am 17. Oktober 1973 im 
Dritten Hauptausschuß der Generalversammlung, daß seine 
Regierung hoffe, vor dem 10. Dezember 1973 in der Lage zu 
sein, eine die Menschenrechtspakte betreffende Ankündigung 
zu machen, die derzeit vom Parlament beraten würden14. (Die 
Bundesrepublik Deutschland hat inzwischen am 15. Novem­
ber 1973 das Gesetz zu dem Internationalen Pakt vom 19. De­
zember 1966 über bürgerliche und politische Rechte und am 
23. November 1973 das Gesetz zu dem Internationalen Pakt 
vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kul­
turelle Rechte verkündet und die Ratifikationsurkunden am 
17. Dezember 1973 bei den Vereinten Nationen hinterlegt. (Die 
Red.) 
Die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschen­
rechte am 10. Dezember 1948 und die Verzögerung, zunächst 
der Fertigstellung der anderen Teile der Bill of Rights um 
18 Jahre und dann ihres Inkrafttretens um mindestens sieben 
Jahre, hat eine von der Mehrheit der Autoren der Erklärung 
nicht vorgesehene Sachlage geschaffen. Seit fünfundzwanzig 
Jahren ist die Allgemeine Erklärung der einzige in Kraft ge­
tretene Teil der International Bill of Rights und als solcher 
hat sie, via facti, einige der Aufgaben erfüllt, die nach dem 
ursprünglichen Schema dem Gesamtkomplex der die Bill of 
Rights bildenden Instrumente zugedacht waren. 
III. Allgemeine Maßnahmen 

zur Durchsetzung der Menschenrechtserklärung 
Der Einfluß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
ist wiederholt und in großen Einzelheiten dargestellt worden. 
Man kann drei Hauptgebiete nennen, in denen ihr Effekt in 
Erscheinung getreten ist. Eines dieser Gebiete sind auf die 
Erklärung gestützte Entscheidungen der Organe der Verein­
ten Nationen, der Sonderorganisationen und anderer zwi­
schenstaatlicher Organisationen. Ein anderes Gebiet sind 
weltweite und regionale, multilaterale und bilaterale Staats­
verträge, die zur Durchführung der Erklärung abgeschlossen 
wurden oder sonst von ihr beeinflußt sind. Das dritte Gebiet 
sind Institutionen des innerstaatlichen Rechts: Staatsverfas­
sungen, einfache Gesetzgebung und gerichtliche Entscheidun­
gen, die Auswirkung und Einfluß der Erklärung widerspie­
geln. 
In dem vorliegenden Aufsatz kann nur der erste der drei 
Fragenkomplexe behandelt werden. Die Behandlung der bei­
den anderen bleibt einer späteren Gelegenheit vorbehalten. 
Um den Umfang des Materials auch nur des ersten der drei 

Gebiete anzudeuten, sei darauf verwiesen, daß die General­
versammlung der Vereinten Nationen allein die Allgemeine 
Erklärung in den ersten neunzehn Jahren seit ihrer Verkün­
dung nicht weniger als fünfundsiebzig Mal zitiert hat15, eine 
Zahl, die sich seit 1968 wesentlich erhöht hat. 
Unter den allgemeinen Aktionen der letzten Jah re sind die 
Annahme und die feierliche Verkündung der Erklärung über 
die Beseitigung der Diskriminierung gegen die Frau1* und 
die Erklärung über das territoriale Asyl17, beide aus dem 
Jahre 1967, zu nennen. 
Die erstere beruft sich u. a. auf die Menschenrechtserklärung, 
die das Prinzip des Verbots der Diskriminierung und die 
Gleichheit an Würde und Rechten proklamiert, und stellt fest, 
daß weitgehende Diskriminierung gegen Frauen weiterbe­
steht. Sie enthält eine Reihe von Bestimmungen über die 
Garantie der Gleichheit von Mann und Frau im öffentlichen 
Recht, im Pr ivat - und Familienrecht, im Strafrecht, im Er­
ziehungswesen und auf dem Gebiete der Arbeit und Wirt­
schaft. Die Kommission über den Status der Frau berät der­
zeit die Frage eines internationalen Vertrags über diese The­
men. 
Die Asylrechts-Deklaration beruft sich auf den Asylrechts-
Artikel (14) der Allgemeinen Erklärung und auch auf deren 
in letzter Zeit oft zitierten Artikel 13, nach dem jedermann 
das Recht hat, jedes Land, auch sein eigenes, zu verlassen, 
und in sein Land zurückzukehren. Es mag in diesem Zusam­
menhang von Interesse sein, daß die Generalversammlung, 
als sie zum ersten Male die Allgemeine Erklärung der Men­
schenrechte auf einen konkreten Fall anwandte, während der 
gleichen (dritten) Sitzungsperiode, in der die Menschenrechts­
erklärung verkündet worden war, im sogenannten Fall der 
russischen Ehefrauen, feststellte, daß die von der Sowjet­
union getroffenen Maßnahmen die Charta der Vereinten Na­
tionen verletzten, unter anderem deswegen, weil sie (das Ver­
bot, daß Sowjet-Staatsbürgerinnen mit ihren ausländischen 
Ehegatten das Land verlassen) den Bestimmungen der Art. 13 
und 16 der Allgemeinen Erklärung widersprechen, nach denen 
jedermann das Recht hat, jedes Land, einschließlich seines 
eigenen, zu verlassen, und heiratsfähige Männer und Frauen 
ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Re­
ligion das Recht haben, eine Ehe zu schließen18. 
Der Unterkommission zur Verhütung der Diskriminierung 
und zum Schutz der Minderheiten hat te vor vielen Jahren, 
durch einen Sonderberichterstatter, Jose D. Ingles, eine Unter­
suchung der Frage der Diskriminierung hinsichtlich des jeder­
mann zustehenden Rechtes, jedes Land, einschließlich seines 
eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren, 
durchführen lassen und die Studie im Jahre 1963 der Men­
schenrechtskommission vorgelegt19. Die Menschenrechtskom­
mission hat sich erst während ihrer 29. Sitzungsperiode, Fe ­
bruar/April 1973, mit dem Meritum der Sache befaßt, und 
über ihre Empfehlung hat dann der Wirtschafts- und Sozial­
rat am 18. Mai 1973 eine Entschließung angenommen, in der 
er die Bedeutung der im Art. 13 der Allgemeinen Erklärung 
erwähnten Rechte, deren Genuß unerläßlich ist, bekräftigt. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat hat es für notwendig erklärt, 
daß Regierungen in dieser Frage auf die relevanten Ent ­
schließungen der Vereinten Nationen, die Bestimmungen des 
Art. 13 und die übrigen relevanten Bestimmungen der Er­
klärung, sowie des Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte und der Charta der Vereinten Nationen Rücksicht neh­
men20. Das in der Allgemeinen Erklärung definierte Recht, 
sein Land zu verlassen, ist von der Generalversammlung auch 
in einem anderen Zusammenhang respektiert worden. In einer 
im Dezember 1972 aufgenommenen Resolution, die der Frage 
der Abwanderung von ausgebildetem Personal aus den Ent ­
wicklungsländern in die entwickelten Länder gewidmet war, 
hat die Generalversammlung den Generalsekretär eingeladen, 
Richtlinien für ein Aktionsprogramm vorzubereiten, das dazu 
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dienen soll, diesem Prozeß ein Ende zu setzen und ihn zu 
reversieren. Dies soll unter Bedachtnahme auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte geschehen, eine Klausel, die 
sich hauptsächlich auf ihren Art. 13 beziehen muß21. 
Im Jahre 1969 hat die Generalversammlung feierlich die De­
klaration über sozialen Fortschritt und Entwicklung22 ver­
kündet, die sich nicht nur auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, sondern auch auf eine Reihe anderer Ins t ru­
mente beruft, die ihrerseits auch von der Allgemeinen Erklä­
rung beeinflußt sind, unter ihnen die Menschenrechtspakte, 
die Erklärung über die Rechte des Kindes (1959), die Erklä­
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker (1960), die Erklärung (1963) und die Kon­
vention (1965) zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri­
minierung, die Erklärung über die Förderung der Ideale des 
Friedens, des gegenseitigen Respekts und Verständnisses zwi­
schen den Völkern unter der Jugend (1965) und die Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminierung gegen Frauen (1967). 
Aus der umfangreichen Deklaration über sozialen Fortschritt 
und Entwicklung kann hier nur auf einige Bestimmungen 
hingewiesen werden, die den Einfluß der Allgemeinen Erklä­
rung der Menschenrechte klar zeigen, so etwa auf Art. 1, in 
dem es heißt: »Alle Völker und alle Menschen ohne Unter­
schied der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der Staatsbürgerschaft, der nationalen Herkunft, 
der Familie oder der gesellschaftlichen Stellung haben das 
Recht, in Würde und Freiheit zu leben und an den Errungen­
schaften des sozialen Fortschritts teilzunehmen, und sollen 
ihrerseits dazu beitragen.« Sozialer Fortschritt und Entwick­
lung sollen auf dem Respekt für die Würde und den Wert 
der menschlichen Persönlichkeit beruhen und Menschenrechte 
und soziale Gerechtigkeit fördern (Art. 2). 
Unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschen­
rechte und auf die Erklärung über sozialen Fortschritt und 
Entwicklung, die die Notwendigkeit des Schutzes der Rechte 
und die Sicherung der Wohlfahrt der Bevölkerung im vor­
gerückten Lebensalter betont, hat die Generalversammlung 
im Jahre 1971 die Behandlung der Frage der Alternden und 
der Alten, mit der sie sich schon mehr als zwanzig Jahre vor­
her beschäftigt hatte, wiederaufgenommen und die Fortset­
zung von Untersuchungen und die Ausarbeitung von Richt­
linien angeregt, die auf nationale und internationale Aktion 
in der Frage der Bedürfnisse der Alternden und Alten in der 
Gesellschaft Anwendung finden sollen23. In der gleichen 26. 
Sitzungsperiode des Jahres 1971 hat die Generalversammlung 
die gleichfalls auf den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte beruhende Deklaration über die Rechte 
der geistig zurückgebliebenen Personen verkündet und zu 
nationaler und internationaler Aktion zum Schutze dieser 
Rechte aufgerufen24. 
Unter den allgemeinen, das heißt nicht auf konkrete Be­
schwerden bezüglichen, Maßnahmen, die in den letzten J a h ­
ren unter Berufung auf Bestimmungen der Allgemeinen Er ­
klärung der Menschenrechte getroffen wurden, ist auch eine 
Reihe von Entschließungen der Generalversammlung auf dem 
Gebiet des Gerichtswesens, des Rechtsschutzes, des Straf­
rechts, des Strafverfahrens und des Strafvollzugs zu nennen. 
Eine Resolution der 23. Sitzungsperiode (1968)25 über Rechts­
hilfe beruft sich auf Art. 8 der Erklärung, nach dem jeder­
mann Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zu­
ständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen 
hat, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz 
zustehenden Grundrechte verletzen, und auf Art. 14 des Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte, der Rechtsschutzbe­
stimmungen für das Strafverfahren enthält. Die Resolution 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, umfassende Systeme des 
Rechtsschutzes für Unbemittelte zu entwickeln und Maß­
stäbe für die Gewährung von rechtsfreundlicher Hilfe festzu­
legen. Eine von der 26. Sitzungsperiode (1971) verabschiedete 

Entschließung26 über Menschenrechte im Rechts- und Ge­
richtswesen stützt sich auf die Art. 5 (Verbot unmenschlicher 
Behandlung oder Strafe), 10 (Anspruch auf ein der Billigkeit 
entsprechendes und öffentliches Verfahren vor einem unab­
hängigen und unparteiischen Gericht im Zivil- und Straf­
prozeß) und 11 (Vermutung der Unschuld, Verbot rückwir­
kender Strafgesetze). In dieser Entschließung empfiehlt die 
Generalversammlung, daß die > Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners< (Mindestgrundsätze für die Be­
handlung der Gefangenen; siehe hierzu den Beitrag nebst 
den Grundsätzen auf den Seiten 192 ff. Die Red.) in die inner­
staatlichen Rechtsordnungen eingeführt und daß Methoden 
gefunden werden, die Effizienz dieser Regeln zu stärken. Die 
Generalversammlung erwähnte auch die Studie über die 
Gleichheit im Rechts- und Gerichtswesen (Study of Equality 
in the Administration of Justice), die der Sonderberichter­
statter der Unterkommission zur Verhütung der Diskrimi­
nierung und für Minderheitenschutz, Mohammed Ahmed Abu 
Ramat, ausgearbeitet hatte27. Diese Studie wurde von der 
Menschenrechtskommission während ihrer 29. Sitzungsperiode 
(Februar/April 1973) untersucht, und auf Empfehlung der 
Kommission legte der Wirtschafts- und Sozialrat seinerseits 
der Generalversammlung den Entwurf einer Empfehlung 
vor, in welcher die Generalversammlung die Mitgliedstaaten 
auffordert, der Studie und den auf ihrer Grundlage von der 
Unterkommission ausgearbeiteten Grundsätzen bei der For­
mulierung von gesetzgeberischen Maßnahmen gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Ausarbeitung einer inter­
nationalen Deklaration oder eines anderen Instruments ist 
ebenfalls vorgesehen28. 
Die Frage der Todesstrafe, die schon bei früheren Gelegen­
heiten von der Generalversammlung und anderen Organen 
behandelt worden war, wa r während der 23. (1968) und 26. 
(1971) Sitzungsperiode der Gegenstand von Entschließungen 
der Versammlung. Die Entschließung vom 26. November 
196829 beruft sich auf Art. 5 (Verbot grausamer, unmensch­
licher oder erniedrigender Strafe). Eines der Motive war das 
Bestreben, »die Würde des Menschen weiter zu fördern und 
dadurch zum Internationalen Menschenrechts jähr (1968) bei­
zutragen«. Die Resolution enthält eine Reihe von Empfehlun­
gen an die Staaten, in denen die Todesstrafe noch besteht. 
Es ist von Interesse, daß gleichzeitig eine besondere, eben­
falls auf Art. 3 und 5 der Erklärung gestützte, Resolution über 
die Todesstrafe im südlichen Afrika angenommen wurde, die 
weitaus apodiktischer ist30. Nach der Resolution über die To­
desstrafe vom 20. Dezember 197131 ist das Hauptziel, das an­
gestrebt werden muß, um das im Art. 3 der Erklärung nie­
dergelegte Recht auf Leben zu gewährleisten, die allmähliche 
Reduktion der Zahl der strafbaren Handlungen, für welche 
die Todesstrafe verhängt werden kann, und das Endziel, die 
Abschaffung dieser Strafe in allen Ländern. Die Frage der 
Todesstrafe wurde auch während der 27. Sitzungsperiode 
(1972) behandelt32. 
Unter dem Tagesordnungspunkt >Feier des fünfundzwanzig­
sten Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte< hat der Dritte Hauptausschuß der Generalversamm­
lung eine besondere Resolution über das Verbot der Folter 
vorgeschlagen, die von der Plenarsitzung am 2. November 1973 
ohne Widerspruch angenommen wurde33. In der Resolution, 
die etwas zurückhaltender gefaßt ist als der Text, der u r ­
sprünglich von Österreich, Costa Rica, Irland, den Nieder­
landen, Schweden und Trinidad und Tobago vorgeschlagen 
worden war, beruft sich die Generalversammlung auf Art. 5 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und verwirft 
entschieden jede Form von Folter und jede andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. 
Da die Unterkommission zur Verhütung der Diskriminierung 
um die Ermächtigung ersucht hat, einen Tagesordnungspunkt 
über die Menschenrechte der in der Detention oder Haft be -
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findlichen Personen auf die Tagesordnung ihrer nächsten 
Sitzungsperiode zu setzen, ha t die Generalversammlung den 
Generalsekretär ersucht, sie über die Beratungen dieser 
Frage durch die Unterkommission, die Menschenrechtskom­
mission und andere Organe zu informieren. Die Generalver­
sammlung selbst wird die Frage während einer ihrer näch­
sten Sitzungsperioden behandeln. 
Unter den die Allgemeine Erklärung als Ganzes bekräftigen­
den und unterstützenden Dokumenten sind Bestimmungen 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker von 1960 sowie der Erklärung 
über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
zu nennen. Die erstere bestimmt in ihrem Absatz 7: »Alle 
Staaten sollen die Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und dieser Erklärung getreulich und strikt . . . einhalten.« 
Die analoge Bestimmung der Erklärung gegen Rassendiskri­
minierung (Art. 11) lautet : »Jeder Staat soll . . . vorbehaltlos 
und getreulich die in dieser Erklärung in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und in der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker niedergelegten Bestimmungen einhalten.« Diese bei­
den Texte unterscheiden sich wesentlich vom Text der Allge­
meinen Erklärung, die nicht besagt, daß die Staaten sie ge­
treulich und strikt einhalten sollen, sondern die sich selbst 
bloß als »das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
Ideal« (a common standard of achievement) bezeichnet und 
sich nicht eo nomine an Staaten wendet, sondern an »alle 
Organe der Gesellschaft«34. 
Am fünfundzwanzigsten Jahrestag des Inkraft tretens der 
Charta der Vereinten Nationen, am 24. Oktober 1970, haben 
die Repräsentanten der Mitgliedstaaten eine feierliche Er­
klärung beschlossen35, in der (Abs. 8) es heißt: 
»Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Menschen­rechtspakte, die Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und die Konvention über die Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermords bilden einen Markstein in internationaler Zusammenarbeit und in der Anerkennung und im Schutz des Rechts jedes Menschen ohne irgendeine Unterscheidung. Obgleich ein großer Fortschritt erzielt worden ist, werden noch immer ernste Menschenrechts­verletzungen sowohl gegen Individuen als auch gegen Gruppen in mehreren Regionen der Welt begangen. Wir verpflichten uns, einen stetigen Kampf gegen alle Verletzungen der Rechte und Grundfreiheiten von Menschen zu führen, und zwar durch die Ausmerzung der Grundursachen solcher Verletzungen, indem wir allgemeine Achtung für die Würde aller Menschen ohne Unter­schied der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion fördern, insbesondere durch intensive Verwen­dung der Einrichtungen der Vereinten Nationen in Ubereinstim­mung mit der Charta.« 
Das internationale Dokument, das in der positiven Beurtei­
lung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
ihres verbindlichen Charakters am weitesten geht, ist die 
Prok lamat ion von Teherans die von der im Jahre 1968 in 
Teheran abgehaltenen Internationalen Menschenrechtskonfe­
renz, das heißt von den 84 dort vertretenen Regierungen ein­
stimmig angenommen wurde3 ' . Wir lesen im Abs. 2 der P ro ­
klamation: 
»Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte stellt das ge­meinsame Einverständnis (a common understanding) der Völker der Welt über die Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie fest und be­gründet eine Verpflichtung für die Mitglieder der Völkerrechts­gemeinschaft.« 
IV. Anwendung der Menschenrechtserklärung 

auf konkrete Situationen 
Wenn wir uns nun von den Maßnahmen allgemeiner Art, die 
unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschen­
rechte getroffen wurden, den konkreten Situationen zuwen­
den, auf die die Erklärung Anwendung fand, so stellen wir 
fest, daß von den Anfängen bis in die Gegenwart es in erster 

Linie Fragen der Diskriminierung waren und sind, gegen die 
die Erklärung ins Treffen geführt wurde und wird. Die Si­
tuation in Südafrika und, später, im ganzen Süden des afri­
kanischen Kontinents war der Hauptgegenstand der Maßnah­
men, die die Generalversammlung, später auch der Sicher­
heitsrat, traf oder zu treffen unternahm. Im Jah re 1949, als 
die Organisation in ihrer Kritik von Regierungen sehr zu­
rückhaltend und Südafrika noch ein recht angesehenes Mit­
glied war, lud die Generalversammlung die Regierungen von 
Indien, Pakistan und Südafrika ein, in einer Konferenz um 
den runden Tisch die Beschwerden über die Behandlung der 
Bevölkerung indischer Abstammung in Südafrika zu disku­
tieren und sich dabei durch die Ziele und Grundsätze der 
Charta und die Erklärung der Menschenrechte leiten zu las­
sen37. Im Jahre 1952 erweiterten die Vereinten Nationen den 
Gegenstand ihrer Untersuchungen auf den Rassenkonflikt in 
Südafrika ohne Beschränkung auf die indische Bevölkerung 
des Landes und im folgenden Jahr , 1953, nahm die General­
versammlung mit Besorgnis Kenntnis davon, daß eine Kom­
mission, die sie im Jah re 1952 eingesetzt hatte, zu dem 
Schluße gekommen war, daß die Rassenpolitik von Südafrika 
und ihre Konsequenzen der Charta und der Allgemeinen Er ­
klärung der Menschenrechte widersprachen38. Bis zum J a h r e 
1962 wurden die Fragen der Diskriminierung gegen die Be­
völkerung indischen Ursprungs und gegen die eingeborene 
Bevölkerung gesondert behandelt, durch verschiedene Kom­
missionen untersucht und waren alljährlich der Gegenstand 
energischer Verurteilung durch die Generalversammlung, die 
immer wieder die Parteien aufforderte, den Streit in Über­
einstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta und 
der Allgemeinen Erklärung beizulegen. Im Jah re 1962 wurde 
ein permanentes Organ, das jetzt >Sonderausschuß für Apart -
heid< heißt, geschaffen39. Die Frage der Rassenpolitik der Re­
gierung von Südafrika kam wiederholt vor den Sicherheits­
rat. Im Jah re 1960 verlangten die Vertreter von 29 Mitglied­
staaten die Einberufung des Rates wegen der Tötung einer 
großen Zahl unbewaffneter und friedlicher Demonstranten 
gegen rassische Diskriminierung und Segregation in der Or t ­
schaft Sharpeville. Der Sicherheitsrat beschloß40, den General­
sekretär zu beauftragen, in Verhandlungen mit der Regierung 
von Südafrika Abmachungen zu treffen, die wirksam zur Auf­
rechterhaltung der Ziele und Grundsätze der Charta beitragen 
würden. In dieser Resolution hat sich der Sicherheitsrat zwar 
auf die Charta, aber nicht auf die Allgemeine Erklärung be­
rufen. In einer Resolution des Jahres 196341 forderte der Si­
cherheitsrat die südafrikanische Regierung auf, »unverzüglich 
die dauernde Anwendung diskriminatorischer und repressiver 
Maßnahmen einzustellen, die den Grundsätzen und Zielen der 
Charta widersprechen und durch welche Südafrikas Obliga­
tionen als Mitglied der Vereinten Nationen und die Bestim­
mungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ver­
letzt werden«. 
Im Jahre 1964 erklärte der Sicherheitsrat, daß die Apartheid­
politik mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
unvereinbar ist42. Im Jahre 197043 erkannte der Sicherheits­
rat die Legitimität des Kampfes des unterdrückten Volkes 
von Südafrika für seine in der Charta und in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Menschenrechte 
und politischen Rechte an. Diese Anerkennung der Legitimi­
tät des Kampfes für die in der Charta und in der Erklärung 
verbrieften Rechte wurde vom Sicherheitsrat im Jahre 1972 
während den in Addis Abeba abgehaltenen Sitzungen wieder­
holt44. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte spielte auch 
in den Maßnahmen der Generalversammlung und des Sicher­
heitsrats hinsichtlich Südwestafrikas, des früheren deutschen 
Schutzgebietes, das nach dem ersten Weltkrieg ein Mandats­
gebiet Südafrikas wurde und seit 1968 Namibia heißt45, eine 
wichtige Rolle. Im Jahre 1957 fand die Generalversammlung, 
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daß die Zustände in dem Mandatsgebiet und die Richtung 
seiner Verwaltung zu einer Situation geführt hätten, die dem 
Mandatssystem, der Charta und den verschiedenen auf den 
Status von Südwestafrika bezüglichen Gutachten des Inter­
nationalen Gerichtshofs widerspreche. Diese Kritik wurde bei 
verschiedenen Gelegenheiten mit großem Nachdruck wieder­
holt46. Wie oben47 schon gesagt worden ist, hat die General­
versammlung in ihrer Entschließung 2145 (XXI) vom 27. Ok­
tober 1966 die Konsequenzen gezogen und wegen Verletzung 
des Mandats, der Charta und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte Südafrikas Mandat über Südwestafrika für 
erloschen erklärt. Da nach der das Mandat widerrufenden 
Resolution der Generalversammlung die Vereinten Nationen 
die direkte Verantwortung für Südwestafrika haben, ist die 
Beschäftigung der Generalversammlung und des Sicherheits­
rates mit den Problemen des Territoriums in den auf 1966 
folgenden Jahren noch intensiver geworden. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: Im Jah re 1968 beschäftigte sich der Si ­
cherheitsrat mit einem Strafprozeß, den südafrikanische Be­
hörden vor einem südafrikanischen Gericht gegen Angehörige 
von Südwestafrika eingeleitet hatten. Als Südafrika der Auf­
forderung des Sicherheitsrates, den Prozeß einzustellen und 
die in Haft befindlichen Südwestafrikaner in Freiheit zu set­
zen, nicht nachkam, stellte der Sicherheitsrat fest, daß die 
Haft und die Strafverfolgung der Südwestafrikaner und ihre 
nachfolgende Verurteilung illegale Handlungen darstellen 
sowie eine flagrante Verletzung der Rechte der betroffenen 
Südwestafrikaner, der Allgemeinen Erklärung der Menschen­
rechte und des internationalen Status des nun unter direkter 
Verantwortung der Vereinten Nationen stehenden Gebiets48. 
Im Jah re 1972 verurteilte der Sicherheitsrat »die jüngst durch­
geführten repressiven Maßnahmen gegen afrikanische Arbei­
ter in Namibia« und forderte die Regierung von Südafrika 
auf, »diesen repressiven Maßnahmen unverzüglich ein Ende 
zu setzen und jegliches Arbeitssystem abzuschaffen, welches 
mit den grundlegenden Bestimmungen der Allgemeinen Er ­
klärung der Menschenrechte im Widerspruch steht«49. In der 
gleichen Resolution appellierte der Sicherheitsrat an alle 
Staaten, deren Staatsbürger oder Firmen in Namibia tätig 

sind, »alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergrei­
fen, um sicherzustellen, daß diese Staatsbürger und Firmen 
in ihrer Anstellungspraxis von namibischen Arbeitern im 
Einklang mit den grundlegenden Bestimmungen der Allge­
meinen Erklärung der Menschenrechte vorgehen«. 
Im Jah re 1949 hat sich die Generalversammlung mit der Dis­
kriminierung beschäftigt, die von gewissen Staaten gegen 
einwandernde Arbeitskräfte und insbesondere gegen Arbeits­
kräfte aus den Reihen der Flüchtlinge praktiziert wurde50. 
Die Internationale Arbeitskonferenz hat te im gleichen Jah re 
eine Konvention (Nr. 97) und eine Empfehlung über Aus- und 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeitssuche angenommen. 
Die Generalversammlung t ra t darum die auf diese Frage be ­
züglichen Dokumente und Protokolle an die Internationale 
Arbeitsorganisation ab, mit dem Ersuchen, alles zu un te rneh­
men, was in ihrer Macht stehe, um die Ratifizierung und An­
wendung der Konvention zu beschleunigen. Die Generalver­
sammlung tat dies »im Hinblick auf die Wichtigkeit des Ver­
bots der Diskriminierung, das in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte niedergelegt ist«. 
Im Jah re 1972 kam das Problem wieder vor die Vereinten 
Nationen. In einer Resolution über >Ausbeutung durch uner ­
laubten und versteckten Handel mit Arbeitskräften̂ 1 berief 
sich der Wirtschafts- und Sozialrat auf die Menschenrechts­
bestimmungen der Charta und auf die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte und verurteilte verschiedene Vorfälle, die 
sich im Zusammenhang mit dem illegalen Transport von afri­
kanischen Arbeitskräften in gewisse europäische Länder er­
eignet hatten. Die Generalversammlung, vor welche die Frage 
auch gebracht wurde, drückte ihre Besorgnis über die De­
facto-Diskriminierung, der Fremdarbei ter in gewissen Län­
dern Europas und anderer Kontinente ausgesetzt sind, aus, 
obwohl einige Regierungen sich insbesondere durch gesetzge­
berische Maßnahmen bemühen, die Diskriminierung zu ver­
hindern und zu unterdrücken. Die Generalversammlung be ­
rief sich bei der Behandlung dieses Verhandlungspunktes auf 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Kon­
vention gegen Rassendiskriminierung, sowie auf die bereits 
erwähnte Internationale Arbeitskonvention aus dem Jahre 

Die Präsidentin des Deut­schen Bundestages, Frau Annemarie Benger, war Gast der Veranstaltung, die von der Deutschen Ge­sellschaft für die Vereinten Nationen anläßlich des 25. Jahrestags der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Bonn durchgeführt wurde. Links Bundesjustizminister Ger­hard Jahn; rechts der Vor­sitzende der Deutschen Ge­sellschaft für die Vereinten Nationen, Karl-Hans Kern, MdB, der die zahlreich er­schienenen Gäste begrüßte und zum tatkräftigen Be­achten der Menschenrechte aufforderte. Die Bundes­tagspräsidentin war selbst lange Jahre Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft, ge­hört ihr heute noch als ordentliches Mitglied an und wurde von der Haupt­versammlung einstimmig zum Mitglied des Präsi­diums gewählt. Hinter Frau Renger rechts Botschafter Dr. Jürgen Ruhfus, der Lei­ter der Unterabteilung Ver­einte Nationen im Auswär­tigen Amt. 
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1949, und veranlaßte weitere Untersuchungen durch die Men­
schenrechtskommission und die Internationale Arbeitsorgani­
sation52. 
Zum Schluß wollen wir aus der großen Zahl der Aktionen, 
die die Vereinten Nationen auf dem Gebiete der Diskrimi­
nierung gegen Frauen unternommen haben, zwei konkrete 
Maßnahmen beschreiben, die eine älteren Datums, die an­
dere aus jüngster Zeit. Die bedeutendste allgemeine Maß­
nahme auf diesem Gebiet, die Verkündung der >Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminierung gegen die Frau« 
wurde schon oben53 erwähnt. 
Während ihrer neunten Sitzungsperiode im Jahre 1954 be­
handelte die Generalversammlung gewohnheitsrechtliche In­
stitutionen, überlieferte Gesetze und Bräuche, die die Men­
schenwürde der Frau berühren. 
Wie in vielen anderen Fällen lenkte die Generalversamm­
lung die Aufmerksamkeit auf die in der Charta und in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten 
Grundsätze und stellte fest, daß die Institutionen, Gesetze 
und Bräuche, denen die Frauen in bestimmten Teilen der 
Welt unterworfen sind und die sich auf die Ehe und die Fa ­
milie beziehen, mit diesen Grundsätzen nicht in Einklang ge­
bracht werden können. In der Erwägung, daß ihre Abschaf­
fung zur Anerkennung der menschlichen Würde der Frauen 
führen und zum Wohle der Familie als Institution beitragen 
würde, forderte die Versammlung alle Staaten auf, diese ge­
wohnheitsrechtlichen Institutionen, alten Gesetze und Bräuche 
abzuschaffen54. Die Generalversammlung schlug, unter ande­
ren, die folgenden Schritte vor: Garantie der unbedingten 
Freiheit in der Wahl des Gatten; Abschaffung des Brautkaufs 
und von Kinderheiraten, das Recht der Witwe auf die elter­
liche Gewalt über ihre Kinder und ihr Recht zur Wiederver-
ehelichung; Registrierung aller Ehen und Ehescheidungen; In ­
formierung der öffentlichen Meinung in den betroffenen Ge­
bieten über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
und über die bestehende nationale Gesetzgebung, die auf den 
Status der Frau Anwendung findet. Einige dieser Forderun­
gen wurden später Gegenstand von internationalen Verträ­
gen. Die Konvention über die Zustimmung zur Ehe, das Min­
destalter für die Eheschließungen und die Registrierung von 
Eheschließungen von 1962 bezieht sich in ihrer Präambel auf 
Art. 16 der Allgemeinen Erklärung und auf die eben erwähnte 
Entschließung aus dem Jahre 1954; Art. 23 des Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte enthält ebenfalls eine Be­
stimmung, die die Freiheit der Zustimmung zur Eheschließung 
gewährleistet. 
Im Jah re 1970, während der 25. Sitzungsperiode, nahm die 
Generalversammlung eine Resolution über die Beschäftigung 
qualifizierter Frauen im höheren Dienst der internationalen 
Organisationen an55. Darin sprach sie die Hoffnung aus, daß 
die Vereinten Nationen, ihre Sonderkörperschaften und alle 
zwischenstaatlichen Organisationen, die zum System der Ver­
einten Nationen gehören, in der Frage der Beschäftigung von 
Frauen im höheren Dienst mit gutem Beispiel vorangehen 
würden. Sie richtete an die Vereinten Nationen und die ande­
ren Körperschaften das dringende Ersuchen, qualifizierten 
Frauen gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten in höheren Po­
sten zu gewährleisten. Als Grundlage für diesen Appell wur ­
den Art. 101 der Charta, die Allgemeine Erklärung der Men­
schenrechte und die Erklärung über die Beseitigung der Dis­
kriminierung gegen Frauen zitiert. Der Generalsekretär 
wurde ersucht, über die Beschäftigung von Frauen in höheren 
Diensten entsprechend zu berichten56. 
Im Jah re 1972 bezog sich die Generalversammlung auf die 
Deklarationen und Instrumente, die von den Vereinten Na­
tionen angenommen worden waren, einschließlich den in der 
Resolution des Jahres 1970 zitierten beiden Erklärungen, so­
wie auf die Menschenrechtspakte und die relevanten Instru­
mente der Internationalen Arbeitsorganisation und der UNES­

CO. Sie stellte fest, daß am 30. Juni 1973 unter 59 Beamten 
der Vereinten Nationen im Direktorrang (D 2) nur drei F rau­
en und unter 181 Beamten mit dem Rang eines stellvertreten­
den Direktors (D 1) vier Frauen waren. In allen anderen Or­
ganisationen des Vereinte-Nationen-Systems gab es nur eine 
Frau im Rang eines Direktors und 10 Frauen mit dem Rang 
eines stellvertretenden Direktors. Keine Frau gehörte am 
Stichtag zu einer der beiden höchsten Rangklassen (Stellver­
tretender Generalsekretär, Assistierender Generalsekretär). 
Die Generalversammlung nahm jedoch mit Genugtuung zur 
Kenntnis, daß kurz vor dem Beginn ihrer Sitzungsperiode 
eine Frau mit dem Rang eines Assistierenden Generalsekre­
tärs ernannt worden war, und sprach die Hoffnung aus, daß 
mehr Ernennungen von Frauen zu hohen Posten im Sekreta­
riat der Vereinten Nationen erfolgen würden. 
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Der >VN-Ausschuß< und die Europäische Kommission für Menschenrechte 
Ein Strukturvergleich 
Der 25. Jahrestag der am 10. Dezember 1948 von der General­
versammlung der Vereinten Nationen proklamierten Allge­
meinen Erklärung der Menschenrechte trifft für die Bundes­
republik Deutschland mit der Hinterlegung ihrer Ratifika­
t ionsurkunden zu den beiden Menschenrechtspakten der Ver­
einten Nationen von 19661 nahe zusammen. Vor einigen Mo­
naten hat ein anderer Jahrestag, der 3. September 1973, daran 
erinnert, daß die Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im weiteren als Euro­
päische Konvention bezeichnet) für die Bundesrepublik und 
eine Anzahl anderer Mitgliedstaaten des Europarats seit dem 
3. September 1953 in Kraft ist. Die Europäische Konvention, 
der fast alle Europaratsstaaten angehören (die Ratifizierung 
durch Frankreich scheint nahe bevorzustehen, auch in der 
Schweiz wird an der Vorbereitung der Ratifizierung gear­
beitet), hat durch die Praxis der für ihre internationale Aus­
legung zuständigen Organe (Europäische Kommission für 
Menschenrechte, Europäischer Gerichtshof für Menschenrech­
te und Ministerkomitee des Europarats) eine wesentliche 
Konkretisierung erfahren. Diese Entwicklung legt es nahe, 
an der Schwelle des Inkraft tretens des Internationalen Pak­
tes der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte (im folgenden als Pakt B bezeichnet1) den dort in den 
Art. 28ff. vorgesehenen Ausschuß für Menschenrechte (im fol­
genden als Ausschuß bezeichnet) in seiner Struktur mit dem 
Organ zu vergleichen, das ihm im europäischen Rahmen am 
meisten ähnlich ist, d. h. mit der Europäischen Kommission 
für Menschenrechte (im folgenden als Kommission bezeich­
net)2. 
I. Organisation 
1. Anzahl der Mitglieder und Wahlverfahren 
a) Der Ausschuß wird nicht von jedem Vertragsstaat des Pak­
tes der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte beschickt, sondern hat die in Art. 28 von vornherein 
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festgelegte Zahl von 18 Mitgliedern. Die erste Wahl findet 
spätestens sechs Monate nach Inkraft treten des Paktes statt. 
Hierfür fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
die Vertragsstaaten auf, innerhalb von drei Monaten ihre 
Kandidaten zu benennen (Art. 29). Jeder Vertragsstaat darf 
höchstens zwei Personen vorschlagen, die Staatsangehörige 
des vorschlagenden Staates sein müssen (Art. 28 Abs. 2). 
Auch die Vertragsstaaten, die das Recht zur >Staatenbe-
schwerde< nach Art. 41 nicht anerkannt oder das Fakul ta t iv­
protokoll nicht ratifiziert haben, sind zum Vorschlag von 
Kandidaten berechtigt. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt sodann 
eine alphabetische Liste aller Kandidaten mit jeweiliger An­
gabe des vorschlagenden Staates an und teilt diese Liste 
spätestens einen Monat vor der Wahl den Vertragsstaaten 
mit. Eine vom Generalsekretär der Vereinten Nationen nach 
New York einzuberufende Versammlung der Vertragsstaaten, 
die beschlußfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten 
vertreten sind, wählt aus der Vorschlagsliste die 18 Mitglie­
der des Ausschusses. Als gewählt gilt, wer die höchste Stim­
menzahl und die absolute Mehrheit der anwesenden und ab ­
stimmenden Vertreter der Vertragsstaaten erreicht. Für die 
späteren periodischen Neuwahlen gelten dieselben Regeln, 
bei Wahlen aus Anlaß des Ausscheidens eines Mitglieds vor 
Ablauf seiner Amtszeit sind die im Wahlverfahren zu beach­
tenden Fristen verkürzt. Zu berücksichtigen ist, daß dem 
Ausschuß nicht mehr als ein Angehöriger desselben Staates 
angehören darf und daß auf eine gerechte geographische Ver­
teilung der Sitze geachtet werden muß. 
b) Der Mitgliederkreis der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte ist nicht durch eine absolute Zahl festgelegt, 
er entspricht vielmehr dem jeweiligen Bestand an Vertrags­
staaten der Europäischen Konvention zum Schutze der Men­
schenrechte und Grundfreiheiten (Art. 20). Diese Regelung 
kann nicht zu einer zu großen und dadurch in ihrer Arbeits­
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